Allgemeine Geschéaftsbedingungen der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH, An der Rémer-

villa 10, 56070 Koblenz

1 Allgemeines

1.1 Die STEINACKER Ingenieurgesellschaft erbringt tech-
nische Dienstleistungen in Form von Gutachten, Prifun-
gen, Messungen/Labordienstleistungen und Bera-
tung/Konzeptfindung.

1.2 Der Auftraggeber erkennt die zum Zeitpunkt der Auf-
tragserteilung jeweils gultigen Allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen und die Preisliste an. Abweichende Geschéfts-
bedingungen einzelner Auftraggeber kénnen grundséatzlich
nicht anerkannt werden.

1.3 Nebenabreden, Zusagen und sonstige Erklarungen der
Mitarbeiter der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH
oder der von ihr eingeschalteten Sachverstandigen sind
nur dann bindend, wenn sie von der STEINACKER Ingeni-
eurgesellschaft ausdriicklich schriftlich bestéatigt werden.
Dies gilt auch fiur Abanderungen dieser Klausel.

2 Durchfuhrung des Auftrages / Auftragserteilung

2.1 Die von der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH
angenommenen Auftrdge werden erst verbindlich, wenn
und soweit sie schriftlich bestéatigt wurden.

2.2. Die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH wird ihre
Leistungen unparteiisch, neutral und nach bestem Wissen
und Gewissen entsprechend den anerkannten Regeln
unter Beachtung der zum Zeitpunkt der Auftragsannahme
bestehenden Vorschriften ausfihren.

Keine Verantwortung wird ibernommen fir die Richtigkeit
der den Prifungen zugrundeliegenden Sicherheitspro-
gramme oder Sicherheitsvorschriften, sofern nicht aus-
dricklich und schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

2.3. Ergeben sich bei der ordnungsgemafien Durchflihrung
des Auftrages Anderungen oder Erweiterungen des festge-
legten Auftragsumfanges, sind diese vorab zusatzlich und
schriftlich zu vereinbaren. Der Auftraggeber hat in diesem
Fall das Recht, vom Vertrag zuriickzutreten, falls ihm ein
Festhalten am Vertrag im Hinblick auf die Anderungen oder
Erweiterungen nicht mehr zugemutet werden kann. Der
Auftraggeber hat jedoch gemalR § 649 BGB die vereinbarte
Vergltung oder mangels Vereinbarung eine angemessene
Vergitung zu bezahlen.

3 Fristen, Verzug, Unmadglichkeit

3.1 Die von der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH
angegebenen Auftragsfristen sind unverbindlich, es sei
denn, deren Verbindlichkeit ist ausdriicklich schriftlich ver-
einbart.

3.2. Verbindliche Liefertermine zur Erstattung der Sachver-
sténdigenleistung bzw. der Durchfiihrung der Leistungen
beginnen mit Vertragsabschluss. Soweit eine Vorauszah-
lung vereinbart wurde oder Unterlagen des Auftraggebers
bendtigt werden, beginnt der Lauf der Frist erst nach Ein-
gang der Vorauszahlung bzw. der Unterlagen. MalRgeblich
ist jeweils der spatere Zeitpunkt.

Wird ein Liefertermin oder eine Lieferfrist, seien es verbind-
liche oder unverbindliche Termine oder Fristen, Uberschrit-
ten, so kommt die STEINACKER Ingenieurgesellschaft
mbH in Verzug, wenn die STEINACKER Ingenieurgesell-
schaft mbH die Lieferverzégerung zu vertreten hat. Bei
héherer Gewalt oder bei anderen unvorhersehbaren, nicht
zu vertretenden Hindernissen tritt Lieferverzug nicht ein.
3.3. Neben der Lieferung kann der Auftraggeber Ersatz des
Verzugsschadens nur dann verlangen, wenn der STEIN-
ACKER Ingenieurgesellschaft mbH Vorsatz oder grobe
Fahrldssigkeit nachgewiesen wird.

3.4. Hinsichtlich der Frist fur die Leistungserbringung kann
der Auftraggeber nur im Falle des Leistungsverzugs der
STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH oder von der von
der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH vertretenden

Unmoglichkeit vom Vertrag zuruicktreten oder Schadener-
satz statt Erfullung verlangen.

4 Gewdhrleistung

4.1. Soweit die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH
Dienstleistungen erbringt, sind die Parteien sich dartber
einig, dass die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH
keinen bestimmten Erfolg, sondern ausschlieRlich Dienst-
leistungen schuldet und es alleine im Entscheidungs- und
Risikobereich des Auftraggebers liegt, anhand der erbrach-
ten Dienstleistungen sich daraus ergebende notwendige
Entscheidungen zu treffen.

4.2. Ansonsten kann die STEINACKER Ingenieurgesell-
schaft mbH bei Auftreten von Mangeln innerhalb der Ge-
wahrleistung zunachst vom Recht auf Nacherfillung
Gebrauch machen. Die Nacherflllung erfolgt nach Wahl
der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH durch Méan-
gelbeseitigung (Nachbesserung) oder durch Neuerstellung
(Nachlieferung). Falls und erst wenn die Nacherfillung
endgultig und ernsthaft abgelehnt, nicht fristgeman vorge-
nommen wird oder fehlschlagen sollte, hat der Auftragge-
ber das Recht nach seiner Wahl, Herabsetzung der Vergi-
tung oder Riickgangigmachung des Vertrages unter den
gesetzlichen Voraussetzungen zu verlangen. Weitere Ge-
wahrleistungsrechte sind ausgeschlossen.

4.3. Bei einer nur geringfligigen Vertragswidrigkeit, insbe-
sondere bei nur geringfligigen Mangeln, steht dem Auf-
traggeber kein Rucktrittsrecht zu. Sofern die STEINACKER
Ingenieurgesellschaft mbH die in einem Mangel liegende
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat, ist der Auftraggeber
ebenfalls nicht zum Ruicktritt vom Vertrag berechtigt.

4.4. Beanstandungen sind vom Auftraggeber unverziiglich
nach Feststellung spatestens jedoch innerhalb eines Jah-
res nach Ubergabe der Sache der STEINACKER Ingeni-
eurgesellschaft mbH schriftlich anzuzeigen.

4.5. Ein Anspruch auf Schadenersatz bleibt bei Fehlen von
zugesicherten Eigenschaften unberihrt.

4.6. Samtliche Gewahrleistungsrechte sind ausgeschlos-
sen, wenn diese nicht innerhalb eines Jahres nach Gefahr-
ibergang (in der Regel mit der Ubergabe) geltend gemacht
werden.

4.7 Aufwendungsersatzanspriiche gemaR § 635 Abs. 2
BGB bleiben unberihrt.

5 Haftung

5.1. Fur Schaden - gleich aus welchem Rechtsgrund -
haftet die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH nur,
wenn die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH, der
gesetzliche Vertreter oder Erfiillungsgehilfe diese Schaden
vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht hat oder wenn
die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH oder deren
Vertreter oder Erfillungsgehilfe fahrlassig eine vertragswe-
sentliche Pflicht verletzt hat. Im Falle der Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten ist die Ersatzpflicht der STEIN-
ACKER Ingenieurgesellschaft mbH auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

5.2. Die Haftung fir mittelbare Folgeschaden einschliellich
vertragstypischer Folgeschaden ist ausgeschlossen. Im
Ubrigen ist die Haftung der STEINACKER Ingenieurgesell-
schaft mbH auf folgende Versicherungssummen begrenzt:
- 6.000.000 EUR fur Sachschaden

- 300.000 EUR fir Vermdgensschaden.

5.3. Die vorstehenden Haftungsausschlisse und Haftungs-
begrenzungen gelten nicht fiir (1) Schaden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit, fiir (2)
sonstige Schaden, die auf einer grob fahrlassigen Pflicht-
verletzung der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH
oder auf einer vorsatzlichen grob fahrldssigen Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfillungsgehilfen



der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH beruhen
sowie fur (3 ) Schaden aufgrund schuldhafter Verletzung
wesentlicher vertraglicher Rechte und Pflichten im Sinne
des § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB.

5.4. Der Auftraggeber hat etwaige Schaden, fir die die
STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH aufkommen
muss, unverzuglich der STEINACKER Ingenieurgesell-
schaft mbH schriftlich anzuzeigen.

5.5. Soweit Schadenersatzanspriiche gegen die STEIN-
ACKER Ingenieurgesellschaft mbH ausgeschlossen sind,
gilt dies auch im Hinblick auf die persénliche Haftung der
Mitarbeiter der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH.
5.6. Die Rechte des Auftraggebers aus Gewahrleistungen
nach § 4 bleiben unbertihrt.

5.7. Schadenersatzanspriiche, die nicht der kurzen Verjah-
rungsfrist nach § 634a BGB unterliegen, verjdhren nach 3
Jahren ab Eingang des Gutachtens/der Leistung beim
Auftraggeber.

6 Vergutungs- und Zahlungsbedingungen

6.1 Fur die Berechnung der Leistungen gelten die Entgelte
nach der jeweils bei Vertragsabschluss gultigen Honorarta-
belle der STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH, soweit
nicht ausdrucklich ein Festpreis oder eine andere Bemes-
sungsgrundlage vereinbart ist. Bei Fehlen eines gultigen
Leistungsverzeichnisses sind in jedem Fall einzelvertragli-
che Regelungen zu treffen.

6.2 Angemessene Kostenvorschisse kénnen verlangt
werden und/oder Teilrechnungen entsprechend den bereits
erbrachten Leistungen kénnen gestellt werden. Teilrech-
nungen muissen nicht als solche bezeichnet sein. Der Er-
halt einer Rechnung bedeutet nicht, dass die STEIN-
ACKER Ingenieurgesellschaft mbH damit den Auftrag
vollstandig abgerechnet hat.

6.3 Die gem. Ziff. 6.2 und/oder durch Schlussrechnung
nach Abnahme des Werkes in Rechnung gestellten Entgel-
te sind sofort nach Rechnungsstellung zur Zahlung fallig,
soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde.
Wahrend des Verzugs des Auftraggebers hat die STEIN-
ACKER Ingenieurgesellschaft mbH fir den offenen Rech-
nungsbetrag einen Zinsanspruch gegen den Auftraggeber
in Héhe von 8 Prozentpunkten p.a. Uber dem Basiszins-
satz. Der Auftraggeber kommt durch Mahnung oder spé-
testens 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug.
Wird ein nach dem Kalender bestimmtes Zahlungsziel
vereinbart, kommt der Auftraggeber mit Ablauf des Zah-
lungszieles in Verzug. § 286 BGB bleibt unberihrt.

6.4 Die Entgelte verstehen sich zuzuglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer in der jeweils glltigen gesetzlichen Hohe.
Die Umsatzsteuer wird bei Rechnungsstellung gesondert
ausgewiesen.

6.5 Beanstandungen der Rechnungen der STEINACKER
Ingenieurgesellschaft mbH sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung
schriftlich begrindet mitzuteilen.

7 Geheimhaltung, Urheberrecht, Datenschutz
7.1 Von schriftlichen Unterlagen, die die STEINACKER
Ingenieurgesellschaft mbH zur Einsicht Gberlassen und die

fur die Durchfiihrung des Auftrages von Bedeutung sind,
darf die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH Abschrif-
ten zu ihren Akten nehmen.

7.2 Soweit im Zuge der Durchfiihrung des Auftrages Gut-
achten, Prufergebnisse, Berechnungen u.a. erstellt werden,
die dem Schutz des Urheberrechts unterliegen, raumt die
STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH dem Auftragge-
ber hieran ein einfaches, nicht Gbertragbares Nutzungs-
recht ein, soweit dies nach dem vertraglich vorausgesetz-
ten Zweck erforderlich ist. Weitere Rechte werden aus-
dricklich nicht mit Gbertragen, insbesondere ist der Auf-
traggeber nicht berechtigt, Gutachten, Prifergebnisse,
Berechnungen u.a. zu verandern (bearbeiten) oder diese
aullerhalb seines Geschaftsbetriebes irgendwie zu nutzen.

7.3 Die Mitarbeiter und Sachverstandigen von der STEIN-
ACKER Ingenieurgesellschaft mbH werden Geschéfts- und
Betriebsverhaltnisse, die bei der Ausiibung der Tatigkeit
zur Kenntnis gelangen, au3erhalb der Durchfiihrung des
Auftrages nicht unbefugt offenbaren und verwerten.

7.4 Die STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH verarbei-
tet und nutzt auch personenbezogene Daten ausschlieRlich
fur eigene Zwecke innerhalb der Firmengruppe STEIN-
ACKER. Die Weitergabe von Daten erfolgt nur an verbun-
dene Gesellschaften i.S. des § 15 AktG. Dazu setzt sie
auch automatische Datenverarbeitungsanlagen ein. Zur
Erfullung der Datensicherungsanforderungen der Anlage
zu § 9 BDSG hat sie technisch-organisatorische Maf3nah-
men getroffen, die die Sicherheit der Datenbestéande und
der Datenverarbeitungsablaufe gewahrleisten. Die mit der
Verarbeitung beschéftigten Mitarbeiter sind dem BDSG
verpflichtet und gehalten, samtliche Datenschutzbestim-
mungen strikt einzuhalten.

8 Gerichtsstand, Erfullungsort, anzuwendendes Recht
8.1 Gerichtsstand fur die Geltendmachung von Anspriichen
fur beide Vertragspartner ist der Sitz der STEINACKER
Ingenieurgesellschaft mbH, soweit die Voraussetzungen
gemal § 38 Zivilprozessordnung vorliegen.

8.2 Erflllungsort fur alle sich aus dem Vertrag ergebenden
Verpflichtungen ist der Sitz der STEINACKER Ingenieurge-
sellschaft mbH.

8.3 Das Vertragsverhaltnis und alle Rechtsbeziehungen
hieraus unterliegen ausschliellich dem Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts
des Internationalen Privatrechts (IPR) sowie des UN-
Kaufrechts (CISG).

9. Informationen gemaf der Verordnung uber Informa-

tionspflichten fur Dienstleistungserbringer

a) STEINACKER Ingenieurgesellschaft mbH, Amtsge-
richt Koblenz HRB 6822

b) AXA Versicherung AG, Niederlassung Hamburg,
Heidenkampsweg 98, 20097 Hamburg

Diese Informationen entsprechen der Verordnung tber
Informationspflichten fur Dienstleistungserbringer
(Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung - DL-
InfoV - vom 12.03.2010).

Hinweis gemaR § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Wir werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle

im Sinne des VSBG teilnehmen und sind hierzu auch nicht verpflichtet.


JMB
Schreibmaschinentext
Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 
Wir werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
im Sinne des VSBG teilnehmen und sind hierzu auch nicht verpflichtet.





